
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Verein zur Pflege der Kultur an der Weser 
e.V. Der Inhalt der Satzung ist mir/uns bekannt und ich/wir erkennen die Satzung an.
Der Eintritt wird wirksam zum 1. des Monats, in dem die Betrittserklärung bei der Geschäftsstelle 
des Vereins eingeht. Eine Kündigung ist jederzeit zulässig. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR 
25,00 ist jährlich zu entrichten. Die Bankverbindung des Vereins lautet: Verein zur Pflege der Kultur 
an der Weser e.V.; Sparkasse Minden Lübbecke; IBAN DE25 4905 0101 0089  0138 90. 
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der Kultur an der Weser e.V.
Verein zur Pflege

1. Vorsitzende
Sabine Hauptmeier

2. Vorsitzende 
Gertraud Strohm-Katzer

Königswall 99
32423 Minden

Fon:
0571/8376612

Der Verein zur Pflege der Kultur an der Weser e.V. mit dem Sitz in Minden wurde 1967 gegründet. In den Gründungsjahren 
verfolgte der Verein vorrangig das Ziel, wertvolle Baudenkmäler an der Weser zu erhalten. So konnte es dem Verein u.a. 
gelingen, dass bauhistorisch wertvolle Hansehaus am Papenmarkt zu erwerben und zu restaurieren, um es für die Zwecke 
der Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus fördert der Verein zur Pflege der Kultur an der Weser e.V. im 
Einvernehmen mit der Stiftung Hansehaus Minden andere kulturtragende Vereine und Einzelpersonen. Gegenwärtig un-
terstützt der Verein die Volkshochschule Minden, indem er Mittel zur weiteren Ausgestaltung des Hansehauses zur Verfü-
gung stellt. Davon profitieren auch interessierte kulturelle Gruppen und Vereine, die das Hansehaus in Absprache mit der 
Volkshochschule und Stiftung nutzen.

Die Mitglieder des Vereins unterstützen mit ihren finanziellen und ideellen Beiträgen den Erhalt des Hansehauses sowie 
dessen Nutzung. Gleichzeitig beruft der Verein zur Pflege der Kultur an der Weser  e.V. entsprechend seiner Satzung zwei 
Vorstandsmitglieder in die Stiftung Hansehaus Minden. 
Die Vereinsmitglieder sind natürliche und juristische Personen sowie sonstige Vereinigungen, die sich seiner Zweckset-
zung verbunden fühlen. 


